
 
GEMEINDE BORSDORF 

 

 

Beschluss-Nr.:  003/2022 des Gemeinderates 
 

Antrag des Technischen Ausschusses 

 

 

Einleitung eines Teiländerungsverfahrens zum Flächennutzungsplan (FNP) 

 

 

Der Gemeinderat beschließt: 

 

1. Zum Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Borsdorf wird ein Teiländerungsverfahren 

gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB eingeleitet. Es wird das 

Planungsziel verfolgt, eine Gewerbefläche zu einem Wohngebiet umzunutzen. Dazu findet 

im Parallelverfahren eine Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „An der 

Dresdner Landstraße“ statt. 

2. Der Geltungsbereich, welcher in der Anlage zeichnerisch abgebildet ist, umfasst im 

Wesentlichen die Flurstücke 444/1, 445/1, 446/14, 446/17 und 446/19 der Gemarkung 

Zweenfurth.  

3. Der Einleitungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 

 

 

Abstimmung:  Gesamtstimmenzahl:  17 

   davon anwesend: 

   Stimmen dafür: 

   Stimmen dagegen: 

   Stimmenthaltungen: 

   befangen: 

 

 

 

Borsdorf, 16. Februar 2022 

                                                                           Birgit Kaden 

                                                                            Bürgermeisterin 

  



 
GEMEINDE BORSDORF 

 

Anlage  
 

 
Abb. Auszug aus dem wirksamen FNP Borsdorf (RAPIS 2021, Darstellung unmaßstäblich) 

 

 


